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6 „DER FOURIER" Januar 1950

Die Beförderung zum Fourier und Quartiermeister

Wir haben schon bei der Besprechung der neuen Beförderungsverordnung
(Oktober 1949, Seite 220) auf die grundlegenden Neuerungen für die Fouriere
hingewiesen:

Zum F o u r i e r werden Unteroffiziere befördert, die eine Dienstleistung von
59 Tagen als Korporal in einer Rekrutenschule aufweisen, die Fourierschule be-

standen haben, und ein Fähigkeitszeugnis aus dieser Schule besitzen. Bei den
leichten Truppen wird für Kavalleristen 66 Tage Rekrutenschule als Korporal
verlangt; für die Feldpost eine ganze Rekrutenschule. Der neue Grad wird unmit-
telbar nach der Fourierschule erworben, so daß das „Abverdienen" in einer Re-
krutenschule von Anfang an als Fourier erfolgt.

Auf den 1. Januar 1950, dem Zeitpunkt des Inkrafttretens der neuen Beför-

derungsverordnung sind alle jene Unteroffiziere, die die Fourierschule mit Erfolg
bestanden haben, die Rekrutenschule als Rechnungsführer aber noch nicht absob
vieren konnten, ohne Fälligkeitszeugnis zum Fourier befördert worden.

Wir gratulieren diesen neu ernannten Fourieren bestens!

Fouriere aller Truppengattungen, die für die Weiterausbildung zum Quartier-
meister vorgesehen sind, haben den im Jahre der Offiziersschule zu leistenden

Wiederholungskurs nicht mit der Truppe zu bestehen, sondern werden vor der
Offiziersschule in einen unter Leitung des Oberkriegskommissariates durchzu-
führenden Spezialwiederholungskurs in der Dauer von 20 Tagen einberufen.

Neu ernannte Korporale der Verpflegungstruppen, die für die

Weiterausbildung zum Magazinfourier vorgesehen sind, haben eine ganze Rekruten-
schule zu bestehen. Neu ernannte Alagazinfouriere, die nicht für die Weiterausbil-
dung vorgesehen sind, haben als Magazinfourier 59 Tage Dienst in einer Rekruten-
schule der Verpflegungstruppe zu leisten. Magazinfouriere, die für die Weiteraus-
bildung zum Leutnant vorgesehen sind, haben als Magazinfourier keinen Dienst in
einer Rekrutenschule zu leisten.

Feldpostsekretäre werden in einer Offiziersschule der Verpflegungs-
truppe zum Feldpostoffizier ausgebildet.

Die Leutnants der Feldpost und die Stabssekretärleutnants haben keine Re-
krutenschule als Leutnant zu bestehen.

Das neue „Merkbuch für den Rechnungsführer"
Vom 1. Januar 1950 an, mit der Einführung der neuen Truppenbuchhaltung,

wird das bisherige „Taschenbuch für Rechnungsführer" nicht mehr abgegeben.
Anläßlich der in den Monaten November und Dezember 1949 für alle Rechnungs-
führer durchgeführten Lmführungskurse in das VR. hat sich indessen gezeigt, daß
doch der Wunsch besteht, wie bisher alle täglichen Eintragungen in einem Büchlein
vereinigt zu haben.


	Die Beförderung zum Fourier und Quartiermeister

